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1. Planungsanlaß 

Begründung zum Bebauungs~lan 

"Arbei takel ter Buckenloh" 

(Planänderungsverfahren) 

C I I .""L,.' ..>fäClfp anung I tL..dngen 

Bebauungsplanakten 

FOSZa j S1- L§.~ .. " 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ttArbeitskelter-Bucken-

loh" in der Fassung vom 25. März 1964-1 ist davon ausgegangen 

worden, daß die landwirtschaftlich bzw. gärtnerisch genutzten 

Flächen nördlich des Plsnbereiches durch den projektierten Hö-
henweg - in Fortführung der Hasenbühlsteige - erschlossen wer-

den sollen. 

Da dieses Wegprojekt inzwischen nicht zur Durchführung gekommen 

ist und auch in absehbarer Zeit keine Realisierungschancen hat, 

soll die Erschließung durch die Ausparzeliierung eines land-

wirtschaftlichen Weges sichergestellt werden. Dazu ist eine 

entsprechende Erweiterung des Plangebietes d.h. eine Änderung-

des Debauungsplanes erforderlich. Bei dieser Gelegenheit soll 

das Plangebiet zugleich auch nach Westen zur Ausweisung wei-

terer Baumöglichkeiten erweitert werden. 

2. Vorbereitende BauleitplanuQg 

Die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-

Tllbingen wird in Kürze die Auslegung des gemeinsamen Flächen-

nutzungsplan-Entwurfs-beschließen. Die Träger öffentlicher Be-

lange sind bereits bei der Planaufstellung beteiligt worden. 

Die Tatsache, daß noch kein genehmigter Flächennutzungsplan 

vorliegt, kann nicht der Stadt Tübingen angelastet werden, da 

diese bereits 1975 einen ]?lächennutzimgsplan-Entwurf für ihr 

Gemeindegebiet aufgestellt hat, sondern ist aus d.en überge-

meindlichen Abhängigkeiten zu erklären. 

Im I'\lächenI1utzungsplan--Ent~vurf ist im Bereich "Arbei tskel ter-
11 ' 

Buckenloh Wohngebiet, Gemeinbedarfsfläche (Kirche) und l'1isch-

gebiet ausgewiesen. Die fläcberunäßige Ausdehnung entspricht 

d.er d.es Bebauungsplanes • Die Ubereinstimmung zwischen vorbe-

reitender und verbindlicher Bauleitplanung ist damit gegeben. 
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3. Plnnberci0h 

Der PIGnbere.ich unlfaßt den Gel tune;sbereich des Bebüuungsplanes 

HArbei tskelter-Buckenloh 11 (li\assung vom 25.3.1964). sowie die not-

wendigen Ergänzungsflächen zur Ausweisung des landwirtschaft-

lichen Weges (einschließlich eines Bereiches privater Grünfläche). 
Des \-Jeiteren ist ein Bereich westlich des. nord-südverlaufenden 

Teil[:itilcks der Planstraße A neu in das Plangebiet aufgenommen. 

worden, da hier weitere Grundstücke von der straße erschlossen 

werden und konsequenterweise diese zugehörige Bebauilllg im Be-

beuungsplan und in der Umlegung gleich mit geregelt werden sollte~ 

Insgesamt umi'aßt das Plangebiet rd. 11,9 ha, davon sind 

3,1 ha reines Wohngebiet 

1.,7 h8 allgemeines Wohngebiet 

"1,0 h8. Hischgebiet 

0,6 ha Gemeinbedarfsfläche 

1,3 118 private Grünfläche 

1,9 11a Landwirtschaftliche Nutzfläche nur für 

Gartenbaubetriebe 

2,3 ha Verlcehrsfläche 

11 ,9 ha 

Lj ... Änderung von Rechtsverhältnissen 

Der gesamte Gel tungsb ereich des seit 19.12 .19611- rechtsgültigen 

Bebauung splenes IIArbei t skel i;er-Buckenloh 11 - bis auf eine kleine 

Zone entlang der Herrenberger stroße - soll zukünftig durch den 

neu aufgestellten Bebauungsplan ersetz.t werden. Die ausgesparte 

Zone entlang der Herrenberger Straße soll im Zuge des Bebauungs-

p18nes "Grünanlage Aischbach/Ammertal mit Dchule, Sport- und 

Fr zei teinrichtungen" plünerisch uncl rechtlich neu geregelt wer-

elen, d. h. cler Ausbüu der B ?8 dadurch vorbereitet werden. 

Der Bereich westlieh der Pl[!n::;traß(~ A z~jhl t derzeit plBnun(~fi­

reehtlich zum J\.ußenberoich, er wi.rd mit vorliegendem PIon erst-

malig i.tl einen qUEllifizicrten Bebüuungfiplan oufgenommen. 
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5. Städtebauliche Zielvorstellung 

5.1. Allgemein 

Die generelle Zielvorstellung für die Neubaubereiche im Plan-

gebiet ist - in übernahme der Planungsziele aus dem vorange-

gangenen Bebauungsplan - die Ausweisung von (größtenteils) 

freistehenden Einfamilienhäusern, um hi~r, am Südhang des 

Buckenloh den dringenden Bedarf an dieser für Tübingen ty-

pischen Wohnform entgegenzukommen. Die bereits bebauten Be-

reiche (einschließlich der Gartenbaubetriebe) sollen in ihrer 

jetzt vorhandenen Form sanktioniert werden - Umstrukturierungen 

sind nicht beabsichtigt. 

( 5.2. Art der Nutzung 

Die Hangbebauung wird entsprechend der bevorzugten Situation 

und entsprechend der Nutzungsvorstellung als "reines Wohnge-

biet t, ausgewiesen. 

Die direkt nördlich an dem Hagellocher Weg angrenzende Wohn-

bebauung wird wegen der Lärmimmission von der S~raße her als 

lIallgemeines Wohngebiet" ausgewiesen. 

Der Gewerbebetrieb der Großbäcker~i Gehr ist planungsrechtlich 
durch die Ausweisung tlMischgebietfi in seinem jetzigen Bestand 

planungsrechtlich gesichert. In Anbetracht der nördlich geplan-

ten ~ohnbebauung wird es in Abwägung der gegenseitigen Belange 

als ni·cht richtig angesehen, für den Bäckereibetrieb "Gewerbe-

gebiettl auszuweisen. 

In Anbetracht dessen, daß es vQn der Immission her unsinnig 

wäre, ein einzelnes Grundstück als besonderes Gebiet auszu-
weisen, ist die nördlich des Bäckereibetriebes liegende Zone 

-im Anschluß an den ebenfalls als Mischgebiet auszuweisenden 

Gärtnereibetrieb HagelloQher Weg 46 - ebenfalls als Mischge-
biet ausgewiesen. 

Der übergang zum nördlich liegenden "reinen Wohngebietlf wird 

durch die Zwischenzone "allgemeines \.Johngebiet" geschaffen. 

In Abänderung zu dem Bebauungsplnn flArbeitskelter-Buckenlohll 

in der Fassung vom 25. März 1961~- wird direkt südlich des Hagel-
lo~her Weges eine Zone als "Mischgebiet"--~~~-:;g-;;i~~";;-:' Diese 

Auswei sung---~~rd~'" getr~f fe~ ~_. er'stens au-s-"der'~Stidt-;baulichen 
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Zielv ellung. heraus, an der Südseite des Hagelloch er Weges 

eine durchgehende Bebauung zu ermögliche z\tJeiten[; aus der 

Tu,tStiChe heraus, daß die vorhandene Nutzung (sonstige Wohnungen, 

Läden) durch eine etwBige Ausweisung lIprivate Grünfläche" teil-

weise nicht melIT abgedeckt wäre. 

5.3. Maß der Nutzung 

In der neu ausgevliesenen HLtngbebauung für EinfClmilienbäuser können 

laut ]'estsetzungen eingeschossige mit einem zusätzlichen Har~­

geschoß genutzte Gebäude errichtet werden. Die Nutzungswerte und 

der zulässige Kniestock lassen einen Dachausbau zu. Durch die 

Festsetzung flmC).ximal 2 Wohnungen zulässig" soll der Bau von 

Appartementhäusern verhindert werden, weil dies durch die dann 

notwendigen - und vielleicht doch nicht ausreichenden - Stell-

platzanlagen zu einer starken Beeinträchtigung des angestrebten 

ruhigen Wohnquartiers führen würde und der ruhende Verkehr nicht 

mehr zu bewältigen ist. Die übrigen Wohnbaugebiete sind ent-

sprechend der vorhandenen Bebauung ausgewiesen. 

6. Verkehrserschließung 

Di e Hangzone mit den neu ausgewiesenen Baugrundstücken wird dUI'ch 

zwei neue, beidseitig anbaubare Stichstraßen~ Planstraße A und B, 
erschlossen.' Um eine wirtschaftlich.e Erschließung auch im unteren 

f Bereich der Planstraße A zu gew~hrleisten, ist in diesem Teilstück 
\: .. 

- im GegensCltz zum vorangehenden Bebauungsplan - eine westlich an-

grenzende Bebauung ausgewiesen. Die Btraßenbreite dieser Erschlies-

sungsstraßen ist mit 6 m ausgevJi p.sen. Beim Parken an einer straßen-

seite kann noch eine Begegnung zwischen PK\.Js stattfinden. 

Der lundwirtschaftliche vJeg '-\leist teilweise eine Dteigung von 14 16 
auf. 11.it 3,5 m bzw. 2,00 m rei(~, ht die Breite vollkommen fUr seine 

Zweckbestimmung aus. Auf keinen Füll soll aiescl'.' vJeg zur Ersehließung 

der obersten llnuszeile genutzt ,"-Jet'den. 

7. Kosten 

Die Konten fiir die }~schließunr.; vJerden inngesümt mit 'I 16n (lOO Dfl 

Uber.schlngsm~ißig berechnet. 
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8. Bodenordnende Maßnahmen 

Die vorhandenen Grundstück können nach Lege, Form und Größe 
nicht bebaut werden. Durch eine gesetzliche Umlegung sollen 

die nach Bebauungsplan vorgesehenen Baugrundstüclce geschaffen 

werden. 

9. Zeitliche Abwicklung 

Es ist beabsichtigt, so bald die Umlegung abgeschlossen ist, 

mit der Erschließung zu beginnen, damit die Nachfrage nach der-

artigen Wohnbaugrundstücken weiter abgedeckt werden kann. 


